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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Eisenbahn-Unfallkasse, die DB Netz AG und die Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft haben im Jahr 2009 gemeinsam ein Projekt durchgeführt, das nun mit einem 
Projektbericht, der den Initiatoren übergeben wurde, seinen – vorläufigen – Abschluss 
gefunden hat. 

Wir berichten in dieser Zeitschrift über das Projekt, das unter der Bezeichnung „Ge-
fährdungsbeurteilung bei Arbeiten im Gleisbereich“ sicher einigen unserer Leser 
bereits bekannt ist.

Das Projekt wurde, wie auch ähnliche Projekte in der Vergangenheit, von der Forschungs-
gesellschaft für angewandte Systemsicherheit und Arbeitsmedizin (FSA) durchgeführt. 
Die Zusammenarbeit mit der FSA kann schon als traditionell 
bezeichnet werden, denn sie dauert seit nunmehr 15 Jahren an.

Auch alle bisherigen Projekte beschäftigten sich mit dem „Ar-
beiten im Gleisbereich“ und dabei ging es stets um das Thema 
„Schutz der Beschäftigten vor den Gefahren des Bahnbetriebs“.
 
Ein wichtiger Grund für diese Projekte ist in der Tatsache 
begründet, dass es sich bei Arbeiten im Gleisbereich um Tä-
tigkeiten mit einem hohen Gefährdungspotenzial handelt. Das 
bedeutet nicht unbedingt, dass eine große Anzahl von Unfällen 
geschieht, es bedeutet aber, dass die Folgen solcher Unfälle für 
den Beschäftigten in der Regel schwerwiegend sind und das ist 
Aufforderung genug, sich immer wieder und intensiv mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen.

Die Auswahl der Sicherungsmaßnahme zum Schutz der Beschäftigten vor den Gefah-
ren des Bahnbetriebs ist von entscheidender Bedeutung, denn es gibt unterschiedlich 
große Gefährdungen und es gibt Sicherungsmaßnahmen mit unterschiedlicher „Reich-
weite“, oder einfacher dargestellt, mit unterschiedlicher Wirksamkeit. Und es könnte 
verhängnisvoll enden, eine Sicherungsmaßnahme mit einer eher geringen Reichweite 
bei einer hohen Gefährdung anzuordnen, die dann auch durchgeführt wird.

Deshalb kann die Auswahl der Sicherungsmaßnahme nicht dem Zufall überlassen 
bleiben, sondern ist vielmehr das Ergebnis eines komplexen Verfahrens, bei dem 
unterschiedlichste Aspekte zu berücksichtigen sind. 

Nachdem der die Arbeiten im und am Gleisbereich ausführende Unternehmer die 
Arbeitsstelle quasi angemeldet und beschrieben hat, ist es die Aufgabe der für den 
Bahnbetrieb zuständigen Stelle, abgekürzt BzS, die „sicherheitstechnisch gerechtfer-
tigte“ Sicherungsmaßnahme zu ermitteln und festzulegen. 

In der Regel ist die BzS bei der DB Netz AG angesiedelt.

Deshalb waren die Produktionsdurchführungen bei den Regionalnetzen, den Fern- 
und Ballungsnetzen sowie den Regionetzen Adressaten des Projektes. Dort wurden 
dann „vor Ort“ eintägige Workshops zum Thema „sicherheitstechnisch gerechtfertigte 
Sicherungsmaßnahme“ durchgeführt. 

In den Veranstaltungen sind auch Optimierungsmöglichkeiten für Handlungsabläufe 
oder Methoden und Hinweise für das weitere Handeln erkannt worden, die nun genutzt 
werden müssen. 

Deshalb kann man zurzeit nur von einem vorläufigen Ende des Projektes berichten, 
und man wird am Thema weiterarbeiten. 

Natürlich legen wir Ihnen auch die anderen Artikel in diesem Heft „ans Herz“. Und 
denken Sie bitte stets daran: Sicher arbeiten – es lohnt zu leben!

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Unser Titelbild:
IC mit Lok der BR 101 

bei Hamburg.

Foto: DB AG/
Günter Jazbec

Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe für alle Beteiligten

Der Beitrag berichtet über das Projekt 
„Gefährdungsbeurteilung bei Arbeiten 
im Gleisbereich“, insbesondere über die 
durch die Unfallversicherungsträger, die DB 
Netz AG und die Forschungsgesellschaft 
für angewandte Systemsicherheit und 
Arbeitsmedizin gemeinsam vorbereiteten 
und durchgeführten Workshops.

Seite 3

Workshopreihe 
„Gefährdungsbeurteilung 
bei Arbeiten im Gleisbereich 
für Mitarbeiter der BzS“

Das Resümee der DB Netz AG und aktuelle 
Aktivitäten zu diesem Thema lesen Sie hier.

Seite 9

Richlinie 046.2004 – 
Prüfungen durchführen

Einen Überblick über die bei der DB Netz 
AG eingeführte Prüfungsrichtlinie erhalten 
Sie durch diesen Beitrag.

Seite 11
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Die Beteiligten und ihre 
Aufgaben

Bei Arbeiten im Gleisbereich sind die Be-
schäftigten hauptsächlich den Gefahren 
aus dem Bahnbetrieb und den Gefahren, die 
sich aus den einzelnen Arbeitsvorgängen 
ergeben können, ausgesetzt. 

Für das Abwenden bzw. das Minimieren 
der Gefahren, die sich aus den einzelnen 
Arbeitsvorgängen ergeben, ist der Unter-
nehmer verantwortlich. Diese Gefahren wa-
ren nicht Gegenstand des Projektes, wohl 
aber die Gefahren aus dem Bahnbetrieb. 

Die Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind 
insbesondere die Gefahren, die von sich 
bewegenden Schienenfahrzeugen sowie 
aus Fahrleitungen oder möglichen Rück-
strömen in Fahrschienen ausgehen, wobei 
wiederum die elektrischen Gefährdungen 
nicht vordringliches Thema des Projektes 
waren.

Beim Abwenden der Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb sind der Unternehmer, die für 
den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS) 
und in der Regel ein Sicherungsunterneh-
men beteiligt und teilen sich die Aufgaben.

Dabei hat der Unternehmer, das ist der-
jenige, der mit seinen Beschäftigten die 
Arbeiten an den Bahnanlagen durchführt: 

Beginn, Änderungen und Ende von Arbei-
ten im Gleisbereich und die erforderlichen 
Räumzeiten der für den Bahnbetrieb zu-
ständigen Stelle so rechtzeitig anzuzeigen, 
dass diese die erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen gegen die Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb anordnen oder durchführen 
kann. Mit den Arbeiten darf erst begonnen 
werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen 
durchgeführt sind.

So sehen es die Regelungen des § 3 (1), 
UVV GUV-V D33, verbindlich vor. 

Nicht nur dem Unternehmer wird eine 
Aufgabe zugeteilt, sondern auch der für 
den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS). 
Beiden „Stellen“ kommt im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Beschäftigten vor den 
Gefahren des Bahnbetriebs bei Arbeiten 
im Gleisbereich eine Schlüsselfunktion zu. 

Dabei trägt die BzS eine hohe Verantwor-
tung bei der Auswahl der Sicherungs-
maßnahme gegen die Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb, für die die Angaben des 
Unternehmers von großer, ja von entschei-
dender Bedeutung sind. 

Juliane Manteuffel, Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicherheit 
und Arbeitsmedizin, Mannheim

Bei der Auswahl der Sicherungsmaßnahme handelt es sich um ein im Regel-
werk klar definiertes Vorgehen. Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Arbei-
ten im Bereich von Gleisen“, GUV-V D33, benennt die Beteiligten und deren 
Aufgaben. 

Das Projekt „Gefährdungsbeurteilung bei Arbeiten im Gleisbereich“ setzte sich 
im Rahmen einer Workshopreihe – dazu später mehr – noch einmal ausführlich 
mit dem Thema auseinander und ergab unter anderem, dass auf den „zweiten 
Blick“ viel mehr von den Beteiligten verlangt wird, als zunächst vermutet wurde.

Der vorliegende Beitrag der Moderatorin der Workshops beschreibt den ge-
samten Prozess, benennt die Aufgaben der Beteiligten und gibt abschließend 
einen Einblick in die Ergebnisse der Workshops.

Eine verantwortungsvolle Aufgabe für alle Beteiligten 

Auswahl der Sicherungs-
maßnahme zum Schutz 
der Beschäftigten 
gegen die Gefahren aus 
dem Bahnbetrieb
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Der bauausführende 
Unternehmer

Die Maßnahmen gegen die Gefahren aus 
dem Bahnbetrieb werden durchgeführt, 
um die Beschäftigten des bauausführen-
den Unternehmers zu schützen. Seine 
Aufgabe ist es daher zu ermitteln bzw. zu 
beurteilen, ob sie bei der Tätigkeit im und 
am Gleisbereich durch den Bahnbetrieb 
gefährdet sind. Erkennt der bauausführen-
de Unternehmer eine Gefährdung durch 
den Bahnbetrieb, muss er den Vorgang 
„Sicherungsmaßnahme festlegen, organi-
sieren und durchführen“ in Gang setzen. 
Nun gibt es zum Beispiel verschiedenste 
Tätigkeiten, Arbeitsmittel und Orte, an 
denen die Arbeiten an den Bahnanlagen 
ausgeführt werden. 

Bei Tätigkeiten im Gleisbereich, also zum 
Beispiel „zwischen den Schienen“, fällt 
die Entscheidung über eine Gefährdung 
der Beschäftigten nicht sonderlich schwer 
(Abbildung 1), wohl aber, wenn die Arbeiten 
außerhalb des Gleisbereichs, also auf der 
Feldseite stattfinden (Abbildung 2). Der 
Unternehmer hat dann bei seiner Entschei-
dung zu beurteilen, ob für die Beschäftigten 
die Gefahr besteht, unbeabsichtigt in den 
Gleisbereich hineinzugeraten. 

Diese Beurteilung der Gefährdung ist von 
vielen Faktoren abhängig, insbesondere von 
der Tätigkeit und von den eingesetzten Ar-
beitsmitteln. Man denke zum Beispiel an das 
Hantieren mit langen Stangen feldseitig von 
außerhalb des Gleisbereichs, die aber dann 
in den Fahrbereich hineingeraten können. 

Sieht der Unternehmer eine Gefährdung 
durch den Bahnbetrieb für seine Be-
schäftigten, dann muss er im Bereich der 
Deutschen Bahn AG die Tätigkeiten mit der 
Seite 1 des Sicherungsplanes bei der BzS 
anmelden (Abbildung 3). Der Sicherungs-
plan ist Teil des Moduls 132.0118, Arbeiten 
im Gleisbereich. 

Die BzS benötigt dabei stets aussagefähige 
Angaben zu Ort, Zeit, Dauer, Arbeitsmittel, 
Art der auszuführenden Tätigkeit und 
Anzahl der Beschäftigten, um die sicher-
heitstechnisch gerechtfertigte Sicherungs-
maßnahme festzulegen. 

Es kann notwendig sein, über die Abfragen 
auf Seite 1 des Sicherungsplanes hinaus 
Angaben zu den Tätigkeiten zu machen. 

Dies können zum Beispiel sein:
n	 Werden die Arbeiten im Gleisbereich 

durchgeführt oder außerhalb mit der 
Gefahr unbeabsichtigt in den Gleisbe-
reich zu gelangen,

n	 Maschinen- bzw. Arbeitsbreiten,
n	 erforderlicher Arbeitsraum neben der 

Maschine, zum Beispiel im Mittelkern 
bei Fließbandverfahren,

n	 Anzahl der Bauspitzen (Arbeitsgruppen) 
sowie Anzahl der jeweils dort eingesetz-
ten Beschäftigten,

n	 Erhöhung der Sicherheitsfrist für die 
Warnung vor Fahrten im Nachbargleis 
bei Einsatz von Fließbandverfahren und 
Arbeitsplätzen auf der Betriebsgleis-
seite,

n	 in Gleisnähe eingesetzte Arbeitsmittel, 
die zum Beispiel in ein befahrenes Gleis 
geraten können.

Diese beispielhafte Auflistung zeigt, dass 
der Unternehmer über weitreichende bahn-
spezifische Kenntnisse sowie Ortskennt-
nisse verfügen muss, um die notwendigen 
Angaben machen zu können. 

Die für den Bahnbetrieb 
zuständige Stelle

Aus den Angaben des Unternehmers er-
mittelt die BzS nun die sicherheitstechnisch 
gerechtfertigte Sicherungsmaßnahme und 
legt diese verbindlich fest. Ein naheliegen-
des, vorhersehbares Fehlverhalten der 
Beschäftigten muss dabei berücksichtigt 
werden. Deshalb sind technische und 
organisatorische Maßnahmen den hin-
weisenden Maßnahmen vorzuziehen, da 
diese lediglich das Verhalten beeinflussen; 
akustische Warnsignale sind beispielsweise 
solche hinweisenden Maßnahmen. Darü-
ber hinaus muss die Maßnahme möglich, 
d.h. technisch durchführbar und letztlich 
sicherheitstechnisch gerechtfertigt sein. 
Der Einsatz einer technischen Maßnahme, 
wie beispielsweise eine räumliche Trennung 
des Betriebsgleises durch den Aufbau einer 
Festen Absperrung (FA), ist unter anderem 
von der auszuführenden Tätigkeit, den 
eingesetzten Maschinen und deren Ar-
beitsbreiten, vom Gleisabstand oder vom 
Betriebsprogramm abhängig. 

Ist die Maßnahme technisch durchführbar, 
stellt sich die Frage, ob sie gleichermaßen 
auch sicherheitstechnisch gerechtfertigt ist. 
Diese Entscheidung wird nicht willkürlich, 
sondern mit dem bahninternen formalisier-
ten Verfahren zur risikominimalen Sicherung 

Abbildung 2: Die Beschäftigten arbeiten auf dem Randweg außerhalb des 
Gleisbereichs. Ob die Gefahr besteht unbeabsichtigt in den Gleisbereich zu 

gelangen, entscheidet der bauausführende Unternehmer. (Quelle: BG BAU)

Abbildung 1: 
Es geht auch eine Gefährdung von Fahrten im Nachbargleis aus.

(Quelle: GUV-I 781)
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von Arbeitsstellen (RIMINI), das Bestandteil 
des Moduls 132.0118 ist, für jeden Einzelfall 
objektiv und nachvollziehbar durch die 
BzS getroffen. Im Zusammenhang mit der 
sicherheitstechnischen Rechtfertigung 
wird zum Beispiel in Verbindung mit einer 
FA die Dauer des Auf- und Abbaus der 
Dauer der Arbeiten, die im Schutz der FA 
ausgeführt werden, gegenübergestellt. Ist 
die Dauer des Auf- und Abbaus der FA 
kürzer oder gleich der Dauer der Arbeiten 
ist die Maßnahme FA sicherheitstechnisch 
gerechtfertigt. Das Modul 132.0118 gibt 
dabei Zeitwerte für Montage und Demon-
tage von FA vor.

Neben dem Festlegen der Sicherungsmaß-
nahme hat die BzS im Zusammenhang mit 
dem Abwenden der Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb noch weitere Aufgaben wie 
zum Beispiel:
n	 das Erarbeiten des Sicherungsplanes 

sicherstellen,
n	 die Plausibilitätsprüfung der Angaben 

im Sicherungsplan durchführen,
n	 die Koordinierung und Überwachung 

der Sicherungsmaßnahme regeln,
n	 die Entscheidung treffen, wer die Si-

cherungsmaßnahme durchführt (ein 
Sicherungsunternehmen, der bauaus-
führende Unternehmer oder die BzS 
selbst).

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, 
sind Kenntnisse über das Regelwerk, über 
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse 
sowie über die Arbeitsausführung und die 
Bauverfahren erforderlich. Darüber hinaus 
können im Zusammenhang mit der Siche-
rungsmaßnahme betriebliche Maßnahmen 
erforderlich sein. Hierfür benötigt der Mit-
arbeiter der BzS, der die Maßnahme fest-
legt, „Zugriff“ auf die Baubetriebsplanung. 
Außerdem muss die Entscheidungsfreiheit 
gegeben sein, eine der Arbeits- und Gefähr-
dungssituation angemessene Sicherungs-
maßnahme festzulegen und hochwertige 
Sicherungsmaßnahmen durchzusetzen. 

Das Sicherungsunternehmen

In der Regel beauftragt die BzS ein Si-
cherungsunternehmen mit der Planung 
und Durchführung der ausgewählten 
Sicherungsmaßnahme. Das Sicherungs-
unternehmen trägt für die Organisation und 
Umsetzung dieser Sicherungsmaßnahme 
die Verantwortung. 

Das bedeutet unter anderem, dass es 
eigenverantwortlich die Anzahl der Siche-
rungsposten festlegt, um die Sicht- und 
Hörverbindung mit Tyfon bzw. elektrischen 

Warnsignalgebern unter den Sicherungs-
posten herzustellen bzw. sicherzustellen, 
dass die Fahrt am Beginn der Annäherungs-
strecke erkannt werden kann. Beim Einsatz 
von akustischen Warnmitteln trägt das Si-
cherungsunternehmen die Verantwortung 
für die Wahrnehmbarkeit der akustischen 
Warnsignale. Davon kann ausgegangen 
werden, wenn das akustische Warnsignal 
mit einer Intensität von mindestens plus 3 
dB(A) über dem Störschall „am Ohr des 
Beschäftigten ankommt“.

Die hier beschriebenen Aufgaben der Betei-
ligten münden in einem komplexen Prozess 
mit zahlreichen Schnittstellen. Eine sichere 
Umsetzung des Prozesses erfordert von 
allen ein verantwortungsvolles Handeln. 
Konkret heißt das, dass auf Grundlage 
einer Gefährdungsbeurteilung für jeden Ein-
zelfall die optimale Sicherungsmaßnahme 

festgelegt und durchgeführt werden muss. 
Abhängig vom jeweiligen Einzelfall können 
dabei die folgenden Einflüsse bedeutsam 
werden und sind von den Verantwortlichen 
zu berücksichtigen. Es wird beispielhaft 
jeweils ein möglicher Aspekt dargestellt:

Der Ort der Tätigkeit, wie zum Beispiel
n	 Arbeiten im gesperrten Gleis/Baugleis – 

Regelung über den Schutz der Beschäf-
tigten vor Sperr- und Rangierfahrten.

n	 Arbeiten im nicht gesperrten Arbeits-
gleis – besondere Regelung beim 
Einsatz von Sicherungsposten.

n	 Gefährdung durch das Nachbargleis – 
ist grundsätzlich gegeben.

n	 Gefährdung durch unbeabsichtigtes 
Hineingeraten in einen Gleisbereich 
– möglich beim feldseitigen Einsatz 
außerhalb des Gleisbereichs.

n	 Bahnhof/freie Strecke – Verfahren über 

Abbildung 3: Mit der Seite 1 des Sicherungsplanes meldet der bauausführende Unternehmer die 

Arbeiten an und beschreibt sie. (Quelle: Modul 132.0118)
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das Benachrichtigen von Arbeitsstellen 
auf der freien Strecke vor Zulassen der 
Fahrt.

n	 Tunnel – besondere Unfallverhütungs-
regelungen.

n	 Arbeiten auf der Feldseite – besteht 
noch eine Gefährdung durch das 
Nachbargleis?

Die Art der Tätigkeit, wie zum Beispiel
n	 Oberbauarbeiten gemäß Oberbauricht-

linie 824.0101 der DB AG – besondere 
Regelung beim Einsatz von Baumaschi-
nen, Fahrzeugen, Kränen und Geräten.

n	 Eingesetzte Arbeitsmittel – aus einem 
nicht gesperrten Arbeitsgleis entfern-
bar?

n	 Arbeitsbreiten der eingesetzten Ma-
schinen – in Verbindung mit Festen 
Absperrungen.

n	 Räumzeiten bei nicht gesperrtem Ar-
beitsgleis – besondere Regelung beim 
Einsatz von Sicherungsposten.

n	 Gelegentliches, kurzzeitiges Betreten 
des Nachbargleises – besondere Re-
gelung über das akustische Warnsignal.

n	 Störschallpegel der eingesetzten Ar-
beitsmittel – besteht die Möglichkeit das 
akustische Warnsignal wahrzunehmen?

n	 Vor- und Nachlauflängen – Bereiche in 
denen Ladungssicherung, zum Beispiel 
an Schwellenwagen, durchgeführt 
werden muss.

n	 Vor- und Nacharbeiten – Sicherungs-
maßnahme für Schienentrennen, Schie-
nenschweißen, Zusammenhangsarbei-
ten an der Leit- und Sicherungstechnik, 
der Fahrleitungsanlage.

Der Umfang der Tätigkeit, wie zum 
Beispiel
n	 Dauer der Tätigkeit – Sicherungspos-

tenschichten.
n	 Anzahl der Arbeitskräfte – Einsatz von 

Absperrposten.
n	 Länge der Arbeitsstelle – sicherheits-

technische Rechtfertigung der Siche-
rungsmaßnahme.

Die örtlichen Verhältnisse, wie zum 
Beispiel
n	 Topographie – Sichteinschränkung.
n	 Tag/Nacht – Fahrt mit vollständig er-

loschenen Nachtzeichen des Spitzen-
signals.

n	 Sicherheitsraum vorhanden – Tunnel.
n	 Innengleis – Sicherheitsraum.
n	 Gleisabstand – Arbeiten im Mittelkern.

Betriebsführung, wie zum Beispiel
n	 Anzahl der möglichen Fahrstraßen 

– Verhältnismäßigkeit von Gleisschalt-
mitteln für die Fahrterkennung.

n	 Anzahl von Fahrten – Sperren von 

Gleisen.
n	 Signaltechnische Streckenausrüstung 

– Fahren auf dem Nachbargleis.
n	 Geschwindigkeit der Fahrten – beson-

dere Bestimmungen in den Unfallver-
hütungsregelungen.

n	 Belastung des Fahrdienstleiters – Be-
nachrichtigen von Arbeitsstellen auf der 
freien Strecke vor Zulassung der Fahrt.

Die Workshopreihe 
„Gefährdungsbeurteilung 
bei Arbeiten 
im Gleisbereich“

Die Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) und die 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(BG BAU) initiierten 2008 mit Unterstützung 
der DB Netz AG eine Workshopreihe, die 
sich ausschließlich mit dem oben be-
schriebenen Prozess – der Auswahl der 
Sicherungsmaßnahme zum Schutz der 
Beschäftigten gegen die Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb – befasste. 

Im Zeitraum von März bis September 2009 
wurden bundesweit eintägige Workshops 
von der Forschungsgesellschaft für ange-
wandte Systemsicherheit und Arbeitsme-
dizin e.V. (FSA) durchgeführt. Es handelte 
sich um insgesamt 36 Veranstaltungen mit 
530 Teilnehmern. 

Die Workshops verteilten sich dabei wie 
folgt auf die Regionen:
n	 Süd: sechs Workshops,
n	 Südwest: fünf Workshops,
n	 Mitte: vier Workshops,
n	 Ost: sechs Workshops,
n	 West: vier Workshops,
n	 Südost: sechs Workshops,
n	 Nord: fünf Workshops.

Zielgruppe der Workshops waren in erster 
Linie Mitarbeiter der für den Bahnbetrieb 
zuständigen Stellen (BzS). Angesprochen 
waren vor allem Mitarbeiter der Regional-
netze, der Fern- und Ballungsnetze sowie 
der Regionetze der DB Netz AG. Da im 
Zusammenhang mit der Sicherungs-
maßnahme gegen die Gefahren aus dem 
Bahnbetrieb auch dem bauausführenden 
Unternehmer eine große Bedeutung zu-
kommt, konnten auch Baufirmen an den 
Veranstaltungen teilnehmen.

Ziel der Workshops war es, die Mitarbeiter 
der BzS in die Lage zu versetzen, die an 
sie gestellten Anforderungen – hier das 
Festlegen der Sicherungsmaßnahme – 
noch besser zu erfüllen. Dafür wurde der 
gesamte Prozess mit allen Beteiligten und 

ihren Aufgaben betrachtet und auf seine 
Schnittstellen hin untersucht. Dabei konnten 
sowohl die Stärken und Potenziale als auch 
die Chancen und Risiken herausgearbeitet 
und im Sinne eines Qualitätsmanagements 
analysiert werden. 

Die einzelnen Veranstaltungen ermöglichten 
einen Erfahrungsaustausch mit und zwi-
schen den Praktikern. Im Teilnehmerkreis 
entwickelten sich zahlreiche vertiefende 
Diskussionen, die einen Einblick in die 
Praxis der Workshopteilnehmer erlaubten. 
An einigen Stellen im Prozess wurde so ein 
Optimierungsbedarf erkennbar, der für das 
Gelingen eines optimalen Arbeitsschutzes 
bedeutsam ist.

Im Folgenden werden einige Themen 
dargestellt, die sich aus den im Teilnehmer-
kreis geführten Diskussionen ergaben. Sie 
zeigen, das die Teilnehmer Schwierigkeiten 
sehen, Theorie und Praxis miteinander zu 
verbinden. Die einzelnen Themen lassen 
sich den Prozessbeteiligten zuordnen.

Bauausführender 
Unternehmer

Wie zuvor bereits dargestellt, benötigt 
der Unternehmer, der das Verfahren im 
Zusammenhang mit der Auswahl der 
Sicherungsmaßnahme in Gang setzt, 
weitreichende bahnspezifische Kenntnisse 
sowie Ortskenntnisse, um die für die BzS 
notwendigen Angaben auf Seite 1 des 
Sicherungsplanes machen zu können. 

In nahezu jeder Veranstaltung wurden 
diese Kenntnisse des bauausführenden 
Unternehmers in Frage gestellt, soweit es 
sich zum Beispiel nicht um Oberbaufirmen 
handelt, die „das Geschäft kennen“. 

Die Teilnehmer berichteten von zum Teil 
nur ungenügenden bzw. mangelhaften 
Angaben für Sicherungspläne und schlagen 
eine Qualifikation des Unternehmers und die 
Abfrage dieser Qualifikation im Zusammen-
hang mit der Auftragsvergabe vor. 

Die Unfallversicherungsträger haben im 
April 2009 die „Sicherheitshinweise für 
Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“, 
GUV-I 781, veröffentlicht. Adressat ist der 
Unternehmer, der die Arbeiten im und am 
Gleisbereich ausführt. Ziel dieser Informa-
tion ist unter anderem die Sensibilisierung 
des Unternehmers für das Thema Arbeiten 
im Gleisbereich, die aber die Qualifizierung 
des Unternehmers nicht ersetzen kann. 
Siehe hierzu auch den Beitrag in Bahn-
Praxis 6/2009. 

BahnPraxis Spezial
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Die für den Bahnbetrieb 
zuständige Stelle

Wie bereits erwähnt, trägt die BzS im 
Rahmen der Sicherungsplanung eine hohe 
Verantwortung. In den Diskussionen wurde 
thematisiert, dass in einigen BzS die zeitli-
chen Ressourcen knapp bemessen seien. 
Es wurde besorgt geäußert, dass dies zu 
Lasten der Qualität gehen könne. Diese 
Sorge gelte teilweise auch den Kernauf-
gaben wie Einweisen, Sicherungsplanung, 
Koordination und Überwachung. Darüber 
hinaus werde nach Angaben der Teilnehmer 
nicht immer über ausreichende Kenntnisse 
in den Bereichen Regelwerk, Orts- und 
Streckenkenntnis, über Tätigkeiten im 
Gleisbereich und über Bauverfahren ver-
fügt. Da diese Kenntnisse aber notwendig 
für die Auswahl der angemessenen Siche-
rungsmaßnahme sind, muss der Bearbeiter 
hierauf im Einzelfall seine Führungskraft 
aufmerksam machen.

Desweiteren merkten Teilnehmer an, dass 
sie nicht immer über die Entscheidungs-
freiheit verfügen, auf der Grundlage des 
Verfahrens zur Auswahl des Sicherungsver-
fahrens (RIMINI) hochwertige Sicherungs-
maßnahmen anordnen und durchführen zu 
lassen, auch wenn sie sicherheitstechnisch 
gerechtfertigt sind. Bestehen Zweifel über 
die Angemessenheit und Zumutbarkeit der 
Sicherungsmaßnahme, muss der verant-
wortliche Mitarbeiter der BzS das Thema 
eskalieren.

Sicherungsunternehmen

Teilnehmer merkten in den Workshops an, 
dass teilweise Sicherungsunternehmen ver-
pflichtet werden, deren Firmensitz mitunter 
hunderte Kilometer entfernt vom Arbeitsort 
liegt. Es wurde befürchtet, dass daraus 
Unzulänglichkeiten bei der Planung und 
Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen 
oder bei später erforderlichen Anpassun-
gen resultieren könnten.

Hierzu folgender Hinweis: Werden Be-
schäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem 
Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeitgeber 
verpflichtet, bei der Durchführung der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzbe-
stimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit 
dies für die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit 
erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je 
nach Art der Tätigkeiten insbesondere 
sich gegenseitig und ihre Beschäftigten 
über die mit den Arbeiten verbundenen 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten zu unterrichten und 
Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren 
abzustimmen. Werden, wie geschildert, 
Sicherungsfirmen eingesetzt, die nur über 
eingeschränkte Ortskenntnis verfügen, 
stellt dies entsprechende Anforderungen 
an den Auftraggeber.

Im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Sicherungsmaßnahme wurden Bei-
spiele angeführt, wonach Postenketten 
nicht vollständig und unzureichend aus-
gerüstet waren (falsche Warnmittel, falsche 
Standorte). Darüber hinaus berichten die 
Teilnehmer auch von Fehlverhalten der 
Sicherungspersonale, wie beispielsweise 
dem Aufenthalt im Gleisbereich. Teilnehmer 
hatten teilweise den Eindruck, dass Män-
gelmeldungen über Schlechtleistungen 
der Sicherungsunternehmen nicht immer 
die gewünschten Konsequenzen hätten. 
Die DB AG verfügt über ein System der 
Lieferantenbewertung. Allerdings müssen 
vor dem Ausschluss von Unternehmen 
die dafür maßgeblichen Gründe belastbar 
geprüft werden. Davon unbenommen ist 
die Reaktion bei drohender Gefahr. In den 
geschilderten Fällen wäre, wenn sofortige 
Abhilfe nicht möglich ist, die Baustelle durch 
den Auftraggeber ggf. vorübergehend 
stillzulegen.

Darüber hinaus gaben die Diskussionen 
Hinweise, dass durch verspätete Auf-
tragsvergabe die für den Prozess der 
Sicherungsplanung notwendigen Vorlauf-
zeiten teilweise nicht eingehalten werden 

können. Solche Verzögerungen können 
letztlich dazu führen, dass die Planung und 
Vorbereitung der Sicherungsmaßnahme 
nicht fristgerecht geleistet wird. Der Prozess 
„Einkauf – Baufirma – BzS – Sicherungs-
unternehmen“ sollte darauf hin analysiert 
werden, um solche Schwachstellen sicher 
auszuschließen.

Die hier beispielhaft aufgeführten Punkte 
sind Auszüge aus dem Projektbericht der 
FSA, der den zuständigen Stellen mit dem 
Ziel einer weiteren Optimierung der Res-
sourcen und der Abläufe übergeben wurde. 
Er soll dazu beitragen, die Handlungssicher-
heit der Mitarbeiter der BzS zu erhöhen, die 
Abläufe zu optimieren und langfristig den 
gesamten Prozess der Sicherungsplanung 
sicherer und zuverlässiger zu gestalten. 

Handlungshilfen im Rahmen 
der Workshopreihe

Wie dargestellt ist die durchzuführende 
Sicherungsmaßnahme das Ergebnis einer 
umfassenden Gefährdungsbeurteilung im 
Einzelfall. Das Regelwerk, und hier sowohl 
das der Unfallversicherungsträger als auch 
das der Deutschen Bahn, geben zum Teil 
bereits die Sicherungsmaßnahmen vor. Da-
mit kann sich eine Gefährdungsbeurteilung 
erübrigen. Zur Vorbereitung der Workshops 
hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus 
Vertretern der Unfallversicherungsträger, 
der DB Netz AG und der FSA eine Arbeits-
hilfe zur Sicherungsplanung für Arbeiten 

Abbildung 4: Arbeitshilfe zur Sicherungsplanung für Arbeiten im gesperrten Arbeitsgleis. (Quelle: FSA)

Regelungen, die zwingend eine Gleissperrung bedingen,
zum Beispiel Arbeitsgleis

BahnPraxis Spezial
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im gesperrten Arbeitsgleis (Abbildung 4)  
entwickelt. Im konkreten Fall zeigt die 
Arbeitshilfe auf Grundlage der geltenden 
Regelungen auf, welche Kriterien eine 
Sperrung des Arbeitsgleises erfordern.

Außerdem erhielten die Teilnehmer eine 
Tabelle mit den Parametern und deren 
Bewertung, die die Festlegung der Siche-
rungsmaßnahme beeinflussen können.

Mit Hilfe von Gruppenarbeiten, die in 
realistischen Beispielen einen Großteil 
der möglichen Tätigkeiten im und am 
Gleisbereich behandelten, wurde die je-
weils sicherheitstechnisch gerechtfertigte 
Sicherungsmaßnahme durch Anwenden 
der entscheidenden Parameter und mit 
Hilfe des Verfahrens RIMINI ermittelt. Die 

Ergebnisse wurden mit den Experten be-
sprochen. Die Musterlösungen wurden im 
Rahmen eines Veranstaltungsprotokolls an 
die Teilnehmer verteilt.

Workshopbewertung

Nach jeder Veranstaltung wurde von den 
Teilnehmern eine Rückmeldung erbeten. 
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 
mit Hilfe eines anonymen Fragebogens 
ihre Meinung zum Workshop und dessen 
Inhalten zum Ausdruck zu bringen.

Die Resonanz auf die Workshops war 
gut bis sehr gut. Die Durchschnittswerte 
liegen alle auf einer Fünf-Punkte-Skala 
nahe dem Punktwert vier oder darüber, 

Abbildung 6: Einschätzung des zukünftigen Verhaltens. (Quelle: FSA)

Abbildung 5: Workshopakzeptanz bei den Teilnehmern. (Quelle: FSA)

also zum positiven Pol hin (Abbildung 5). 
Einige Antworten der Teilnehmer lassen 
darüber hinaus die Annahme zu, dass die 
Workshops auch langfristig einen Einfluss 
auf deren Einstellung und ihr tatsächliches 
Verhalten haben könnten (Abbildung 6).

Zusammengefasst wurden die Workshops 
genutzt, um tägliche Probleme aus der 
Praxis zur Diskussion zu stellen. Es fand 
ein reger Erfahrungsaustausch statt, von 
dem sowohl die Teilnehmer als auch die 
Experten von EUK, BG BAU und DB Netz 
AG profitierten.

Die wesentlichen Ziele des Projektes, 
die in erster Linie auf das Sensibilisieren 
der Teilnehmer und Erhöhen der Hand-
lungssicherheit ausgelegt waren, wurden 
weitestgehend erreicht.

Darüber hinaus wurden Erkenntnisse 
über den gesamten Prozess gewonnen. 
Die Schnittstellen wurden noch einmal 
genau betrachtet. Dabei ergaben sich 
noch einige Punkte, an denen im Sinne der 
Handlungssicherheit der Mitarbeiter der 
BzS aber auch im Sinne einer Optimierung 
des gesamten Prozesses weitergearbeitet 
werden sollte. Für viele Themen existieren 
bereits gute Lösungsansätze, die durch 
die Workshopteilnehmer angeregt wurden 
und nun durch die Unfallversicherungsträ-
ger und die DB Netz AG weiterentwickelt 
werden müssen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass es 
durchaus sinnvoll sein kann, auch bereits 
verankerte und altbewährte Prozesse in 
regelmäßigen Abständen zu hinterfragen 
bzw. zu überprüfen, denn diese sind oft 
viel komplexer als vermutet. Auf diesem 
Wege lassen sich eingefahrene und mög-
licherweise regelwidrige Gewohnheiten 
aufdecken und in sichere Abläufe zu-
rückführen. Wichtig ist, dass dabei auch 
die Praktiker Gehör finden, denn nur so 
gelingt es, Theorie (Regelwerk) und Praxis 
miteinander in Einklang zu bringen. Das Ziel 
– die Sicherheit der Beschäftigten – sollte 
dabei nie aus den Augen verloren werden. 
Das Projekt „Gefährdungsbeurteilung bei 
Arbeiten im Gleisbereich“ lieferte hierfür ein 
gutes Beispiel.	 n
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Erfahrungen der Praktiker

In den Workshops haben die Teilnehmer 
ihre Praxis bei der Festlegung der Siche-
rungsmaßnahmen abgeglichen. Dabei 
wurden u.a. die Einflussfaktoren, die die 
Festlegung der Sicherungsmaßnahme 
bestimmen – Örtlichkeit, Art und Umfang 
der Tätigkeit, Umfang der Tätigkeit – auf 
der Grundlage von Fallbeispielen diskutiert. 

Neue Anforderungen im Regelwerk und 
technische Weiterentwicklungen wurden 
besprochen:

n	 weiterentwickelte Standards in der 
Anwendung von RIMINI und

n	 weiterentwickelte Einsatzmöglichkeiten 
von Automatischen Warnsystemen 
-Maschineneigene Warnsysteme, FAL-
KON und funkgestützten Warnsyste-
men für kleine Baustellen.

Die Workshops haben ein wesentliches Ziel 
erreicht: Sie haben Mitarbeitern und Füh-
rungskräften, die täglich die Aufgabe haben, 
Sicherungsmaßnahmen für Gleisbaustellen 
festzulegen, eine Möglichkeit gegeben, sich 
zu dieser Aufgabe intensiv und systematisch 
auszutauschen. Darüber hinaus boten sie 
die Gelegenheit Neuentwicklungen von 
Verfahren und Techniken der Baustellen-
sicherung und deren Einsatzmöglichkeiten 

zu diskutieren. Dabei standen der Einsatz 
maschineneigener Warnanlagen auf Groß-
baumaschinen und der Einsatz mobiler 
funkgestützter Warnsysteme auf kleinen 
Gleisbaustellen im Vordergrund: 

Maschinenwarnung: Bis Juni 2011 
müssen Bettungsreinigungsmaschinen, 
Planumsverbesserungsmaschinen und 
Umbauzüge mit maschineneigenen Warn-
systemen ausgerüstet sein. Diese Systeme 
dienen der sicheren Warnung der auf und 
an der Maschine tätigen Beschäftigten vor 
Fahrten im Nachbargleis. Die Fragen zur 
Einführung der so genannten „Maschinen-
warnung“ haben deren hohen Stellenwert 
noch einmal verdeutlicht, weil die siche-
rungstechnisch grundsätzlich vorrangige 
Feste Absperrung im Mittelkern, neben den 
Großbaumaschinen, nur selten zum Einsatz 
kommen kann. Eine Feste Absperrung darf 
hier grundsätzlich erst ab einem Gleisab-
stand von fünf Metern installiert werden.

Mobile Funkgestützte Warnsysteme: 
Aus der gezielten Sammlung von Erfah-
rungswerten mit mobilen funkgestützten 
Warnsystemen im ersten Halbjahr 2009 
konnten aktuelle Ergebnisse berichtet 
werden: Bei kleinen Gleisbaustellen wie 
Einbau von Ersatzschienen, Arbeiten an 
Isolierstößen, Auftragsschweißungen oder 
Ein- und Ausbau von BÜ-Fahrbahnen 

kamen gezielt standardisierte mobile 
funkgestützte Warnsysteme zum Einsatz. 

System FALKON: Bevor eine Entschei-
dung für ein Automatisches Warnsystem 
getroffen wird, ist zu prüfen, ob eine 
Trennung von Mensch und Gefahr mit den 
Sicherungsmaßnahmen „Gleissperrung“ 
und „Feste Absperrung“ möglich ist. Die 
Vorteile der Kombination von Fester Ab-
sperrung und Automatischem Warnsystem 
– bisher nur mit dem System FALKON 
verwirklicht – wurden in einigen Workshops 
angesprochen: Diese Kombination erlaubt 
eine Arbeitsbreite, die in den Gleisbereich 
des Nachbargleises hineinreicht – der 
jedoch bei einer Fahrt verlassen werden 
muss. FALKON lässt im Nachbargleis eine 
Geschwindigkeit von 160 km/h zu. 

Feste Absperrung: Zum Einsatz der 
„normalen“ Festen Absperrung wurden 
Fragen zur zulässigen Geschwindigkeit im 
Nachbargleis, die im Unfallverhütungsregel-
werk auf höchstens 120 km/h festgelegt 
ist, aufgeworfen: Gibt es eine Möglichkeit, 
diese Geschwindigkeit anzuheben, so dass 
auf das Einrichten einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle im Bereich der Arbeits-
stelle verzichtet werden kann und u.a. die 
eventuelle Gefährdung beim Aufstellen von 
Lf-Signalen vermieden werden kann.

Handlungsfelder

Durch die Workshops wurden drei Hand-
lungsfelder aufgezeigt, die weiter zu ver-
folgen sind:

n	 Ressourcen der BzS/Vorlaufzeiten bei 
der Vergabe von Aufträgen,

n	 Qualifikation der Bauunternehmen/
Leistungspartnerschaft,

n	 Gefährdung des Bahnbetriebs durch 
Baumaschinen.

Ressourcen der BzS/Vorlaufzeiten 
bei der Vergabe von Aufträgen: Die 
Ressourcen der BzS müssen neben der 
Erstellung des Sicherungsplanes auch 
der Einweisung des bauausführenden 
Unternehmers und des Sicherungsunter-
nehmers gerecht werden. Die verfügbare 
Zeit und die termingerechte Erstellung des 
Sicherungsplanes werden im Wesentlichen 
durch den Zeitpunkt der Vergabe der Bau- 
und der Sicherungsleistung beeinflusst. 
Die entsprechenden Prozesse müssen 
auf ihr Verbesserungspotenzial untersucht 
werden. 

Der Zeitbedarf für die Erstellung des Si-
cherungsplanes hängt u.a. vom Arbeits-

Ergebnisse der Workshops 
„Gefährdungsbeurteilung bei 
Arbeiten im Gleisbereich“ für 
die DB Netz AG
Dirk Euler, Norbert Scherer, Manfred Bernard, DB Netz AG, 
Frankfurt am Main

Die Workshopreihe „Gefährdungsbeurteilung bei Arbeiten im Gleisbereich“ 
wurde 2009 durch die Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicher-
heit und Arbeitsmedizin e.V. (FSA) durchgeführt. In 36 Workshops wurden rund 
530 Mitarbeiter und Führungskräfte erreicht. Das Projekt war Bestandteil des 
Präventionsprogramms der EUK 2009. Träger war neben der EUK die Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft. Zielgruppe waren diejenigen Mitarbeiter der 
für den Bahnbetrieb zuständigen Stellen (BzS), die die Sicherungsmaßnahmen 
gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb für Arbeitsstellen im Gleisbereich 
und in der Nähe des Gleisbereichs mit mehr als drei Beschäftigten festlegen.
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prozess und der Qualität der Angaben des 
bauausführenden Unternehmers ab. Die 
Weiterentwicklung des Arbeitsprozesses 
„Sicherungsplanung“ verfolgt das Ziel, 
den Bearbeitungsaufwand zu senken. Mit 
diesem Ziel prüft die DB Netz AG zurzeit, 
ob eine DV-gestützte Lösung für den 
Sicherungsplan möglich ist und welchen 
Nutzen diese bringt. 

Der neue Sicherungsplan nach Vordruck Nr. 
V 03 des am 13.12.2009 in Kraft getretenen 
Moduls 132.0118 berücksichtigt nicht nur 
die weiter entwickelten Anforderungen der 
Sicherheitstechnik, sondern vereinfacht 
auch durch seine verbesserte Struktur die 
nachweissichere Bearbeitung. 

Qualifikation von Bauunternehmen/
Leistungspartnerschaft: Die qualifi-
zierte Anmeldung von Arbeiten bei der 
BzS mit Seite 1 des Sicherungsplans ist 
für eine ziel führende Sicherungsplanung 
unerlässlich. Für die Weiterentwicklung der 
Qualifikation der Bauunternehmen leistet 
die Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft durch ihre Schulungsveranstaltun-
gen für Führungskräfte und für Mitarbeiter 
den wesentlichen Beitrag. Mit der GUV-I 
781 „Sicherheitshinweise für Arbeiten im 
Gleisbereich von Eisenbahnen“ haben die 
Unfallversicherungsträger im Jahr 2009 eine 
Informationsschrift herausgegeben, die 
den bauausführenden Unternehmer darin 
unterstützt, die Gefährdungen zu erkennen. 

Die Workshopreihe „Gefährdungsbeur-
teilung bei Arbeiten im Gleisbereich“ hat 

darüber hinaus die Aufmerksamkeit auf den 
Vorlauf vor den Angaben im Sicherungsplan 
verstärkt: Die Bauplanungsbesprechung 
und – unabhängig davon – die Einweisung 
in die örtlichen und bahnbetrieblichen Ge-
gebenheiten sind die Regelkommunikation, 
um die Qualität der Angaben auf der Seite 
1 zu erhöhen; sie schaffen darüber hinaus 
die gemeinsame Ausgangsbasis für weitere 
Abstimmungen und Klärungen.

Bislang waren, bezogen auf die Sicherheit 
von Gleisbaustellen, häufig Unfallereignisse 
Anlass, in den Austausch mit den Auftrag-
nehmern einzutreten. Ziel sollte aber sein, 
zu einem kontinuierlichen Austausch mit 
den Auftragnehmern zu kommen, 

n	 zum einen, um Informationen zu Re-
gelwerksänderungen aber auch tech-
nischen Neuerungen direkt kommuni-
zieren und diskutieren zu können, 

n	 zum anderen, um durch persönliche 
Kontakte die Schwelle zur Kontaktauf-
nahme bei der Planung von Baumaß-
nahmen zu senken – mit dem positiven 
Effekt, dass die Sicherungsplanung 
besser abgestimmt werden kann.

Derzeit identifizieren wir mögliche Eck-
punkte für eine Leistungspartnerschaft 
im Arbeitsschutz – vor allem im Über-
schneidungsbereich von Arbeits- und 
Betriebssicherheit. Ziel ist zunächst, die 
Aktionsfelder und Maßnahmen zu finden, 
bei denen gemeinsames Handeln eine 
höhere Arbeitssicherheit schafft, als ne-
beneinander betriebene Aktivitäten. Eine 

Leistungspartnerschaft der DB Netz AG 
mit bauausführenden Unternehmen und 
Sicherungsunternehmen braucht den en-
gen Kontakt mit der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft, den Berufsgenossen-
schaften der Sicherungsunternehmen und 
der EUK. 

Gefährdung des Bahnbetriebes durch 
Baumaschinen: In vielen Workshops 
wurde der Zielkonflikt angesprochen, 
das Bauen voranzutreiben und dabei den 
Betrieb aufrecht zu erhalten: Besteht das 
Risiko, dass eine Baumaschine in den 
Gleisbereich des Betriebsgleises hineinge-
rät – evtl. unbeabsichtigt – sind Arbeitssi-
cherheit und Betriebssicherheit betroffen. 
Dieses Risiko ist bei Fahr- und Schwenk-
bewegungen von Baumaschinen – hier 
ist vor allem an Zweiwegebagger auf dem 
Straßenfahrwerk zu denken – in Betracht zu 
ziehen. Um derartigen Gefährdungen noch 
wirksamer begegnen zu können, sind gut 
abgestimmte gemeinsame Maßnahmen 
von bauausführenden Unternehmen und 
DB Netz AG sinnvoll (Abbildung 1). Eine 
Leistungspartnerschaft wird sich an dieser 
Herausforderung bewähren müssen.

Fazit

Die Ergebnisse der Workshops sind bei der 
DB Netz AG aufgenommen worden. Einige 
Fragen konnten bereits angegangen und 
gelöst werden. Weitere Themen werden 
jetzt – nach Projektabschluss – in enger Ab-
stimmung mit den Fachlinien angestoßen. 

Durch das Projekt wurde deutlich, dass an 
den Schnittstellen zwischen Auftraggeber 
DB Netz AG, Sicherungsunternehmen 
und bauausführenden Unternehmen der 
qualifizierte Informationsaustausch und 
abgestimmte gemeinsame Maßnahmen 
ganz wesentliche Elemente sind, um die 
Sicherheit – insbesondere bei Arbeiten im 
Gleisbereich – zu gewährleisten. 

Hierzu haben die Workshops einen wich-
tigen Beitrag geleistet.	 n

Abbildung 1 (Quelle Autorenteam)
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Prüfungen im Sinne 
der Prüfungsrichtlinie

Bei der DB Netz AG spielen Prüfungen, be-
sonders im sicherheitsrelevanten Bereich, 
eine wichtige Rolle. Erfolgreich bestandene 
Prüfungen sind die Voraussetzung für die 
Aufnahme bzw. die Fortführung einer Tä-
tigkeit, oft auch Funktion genannt. 

In der hier angesprochenen Richtlinie 
046.2004 – Prüfungen durchführen (Prü-
fungsrichtlinie) sind Prüfungen gemeint, 
durch die 
1. 	 ein Nachweis zur Befähigung für eine 

Tätigkeit, die bisher nicht ausgeübt 
wurde, erworben wird (zum Beispiel 
Fahrdienstleiter) oder

2. 	 eine Einsatzberechtigung nach längerer 
Abwesenheit wiedererlangt wird.

Jenny Malter, DB Netz AG, Personalentwicklung, Frankfurt am Main

Es gibt Regelwerke, die einer Formstrenge unterliegen müssen. Dazu gehören 
Prüfungsordnungen und Prüfungsrichtlinien; sie enthalten demzufolge zwangs-
läufig auch Detailvorschriften, die – insgesamt gesehen – unverzichtbar sind.

Die DB Netz AG hat ein Handbuch „Bildungsgrundsätze DB Netz“ eingeführt, 
um relevante Regelungen rund um das Thema Bildung verbindlich zu bündeln.

Als erstes Modul dieses Handbuchs wurde die Richtlinie 046.2004 – Prüfungen 
durchführen zum 1. September 2009 veröffentlicht.

Richtlinie 046.2004 – Prüfungen durchführen

Einführung einer 
Prüfungsrichtlinie 
bei der DB Netz AG

Abbildung 1 (Quelle: Auszug aus der EBO)

Die Prüfungsrichtlinie trifft keine Aussage 
über örtliche Feststellungen oder örtliche 
Verwendungsprüfungen (so genannte 
„Schlüsselprüfungen“).

Rechtliche Grundlagen

Als Grundlage für die Abnahme von Prü-
fungen gelten insbesondere die Eisenbahn-
Bau und Betriebsordnung (EBO), unter-
nehmensinterne Regelwerke und weitere 
Richtlinien (zum Beispiel Bildungsregelun-
gen) unter Beachtung der Verwaltungsvor-
schriften des Eisenbahn-Bundesamtes. 

Mit der Abnahme von Prüfungen kommt die 
DB Netz AG insbesondere ihrer Verpflich-
tung gem. §§ 47 und 54 EBO (Abbildung 
1) nach. Hierin werden der Nachweis und 
die Dokumentation von Kenntnissen und 

Fertigkeiten verschiedener Funktionen, 
insbesondere der Funktionen mit dem 
„Status Betriebsbeamter“, gefordert. 

Welche Funktionen der DB Netz AG Be-
triebsbeamte gemäß § 47 EBO sind ist 
in einer „Übersetzungstabelle“ ersichtlich 
(Abbildung 2).

Inhalt der Prüfungsrichtlinie

Die Prüfungsrichtlinie fasst alle grundsätz-
lichen Regelungen zum Thema Prüfungen 
zusammen. 

Bislang waren diese Informationen un-
terschiedlich ausführlich in den einzelnen 
Bildungsregelungen (zum Beispiel Funk-
tionsausbildungen der Reihe 046.xxxx) 
hinterlegt. Besondere Bestimmungen bzw. 
Abweichungen werden auch weiterhin in 
den Bildungsregelungen enthalten sein. 

Die Prüfungskommission

Für die Abnahme von Prüfungen werden 
Prüfungskommissionen eingerichtet. Die 
Mitglieder einer Prüfungskommission 
müssen für das Prüfungsgebiet sach-
kundig sein. Mitglieder sind zum Beispiel 
Arbeitsgebietsleiter, Bezirksleiter oder 
Fachbeauftragte. Die Zusammensetzung 
der Prüfungskommission sowie der Prü-
fungsleiter ist grundsätzlich in den einzelnen 
Bildungsregelungen geregelt. 

Die Prüfungskommission 
n	 legt die Prüfungstermine fest,
n	 beschließt die Prüfungsaufgaben,
n	 überprüft die Zulassungsvoraussetzun-

gen für die Ausbildung und Prüfung,
n	 nimmt die mündlichen Prüfung ab, 
n	 bewertet die schriftliche und mündliche 

Prüfungsleistung,
n	 stellt das Gesamtergebnis bei verschie-

denen Prüfungsteilen fest.

Durchführung von Prüfungen

Prüfungen können schriftlich, mündlich 
oder auch praktisch durchgeführt werden.

Um an einer Prüfung teilnehmen zu können, 
müssen im Vorfeld die in den Bildungsre-
gelungen angegebenen Zulassungsvo-
raussetzungen wie zum Beispiel fachlicher 
Abschluss, Berufserfahrung, Prüfung zum 
Selbstsicherer, Praxistraining erfüllt sein.  
Ort und Termin für die Durchführung der 
Prüfung werden dem Prüfungsteilnehmer 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
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Schriftliche Prüfungen werden in der Regel 
bei einem Bildungsträger durchgeführt. Der 
Bildungsträger hat dabei die Aufsichtsfüh-
rung bei der Prüfung. Er stellt sicher, dass 
der Prüfungsteilnehmer 
n	 über den Prüfungsablauf, 
n	 die zur Verfügung stehende Zeit und 
n	 die erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln 

informiert ist
n	 und diese beachten. 

Wird einem Prüfungsteilnehmer eine Täu-
schungshandlung nachgewiesen, hat er 
die Prüfung nicht bestanden. 

Mündliche Prüfungen 

finden meist als Gruppenprüfungen statt. 
Hierbei werden jedoch nicht mehr als 

sechs zu Prüfende gleichzeitig geprüft. Der 
genaue Umfang einer Prüfung wird in den 
einzelnen Bildungsregelungen definiert. Der 
jeweilige Prüfungsinhalt ergibt sich aus den 
in den Bildungsregelungen beschriebenen 
Lernzielen und Lerninhalten. 

Die Prüfungsaufgaben sind praxisbezogen. 
Die jeweiligen Aufgabenstellungen sollen 
beispielhaft das Verhalten in Regelsitua-
tionen sowie bei Abweichungen prüfen.

Bewertung der Prüfungsleistung

Eine Prüfung soll feststellen, ob ein Mitarbei-
ter bzw. eine Mitarbeiterin den vermittelten 
Stoff beherrscht und ob Handlungssi-
cherheit für die Tätigkeit bzw. Funktion 
gegeben ist.

Eine Prüfung ist bestanden, wenn in der 
Prüfung bzw. in allen Teilprüfungen min-
destens die Hälfte der möglichen Punktzahl 
erreicht wurde (sofern es keine andere 
Regelung hierzu in den Bildungsregelun-
gen gibt). Wichtiger Hinweis: Enthält die 
Antwort auf eine Prüfungsfrage Mängel, 
die bei tatsächlicher Handhabung die 
sichere Durchführung des Bahnbetriebes 
gefährden würden, ist unabhängig von 
der Gesamtheit der Prüfungsleistung die 
Prüfung nicht bestanden.

Prüfungsbescheinigung und 
Dokumentation

Nach Beendigung der Prüfung wird das 
Ergebnis durch den Prüfungsleiter bekannt 
gegeben. Der Prüfungsteilnehmer erhält 
eine Prüfungsbescheinigung. Das Original 
der Prüfungsbescheinigung verbleibt beim 
Prüfungsteilnehmer. Eine Kopie ist für die 
Personalakten bestimmt.

Bei der DB Netz AG sind Prüfungsunterla-
gen, wie schriftliche Nachweise, Prüfungs-
protokolle zehn Jahre aufzuheben.

Rücktritt, Nichtteilnahme

Ist ein Prüfungsteilnehmer am Prüfungs-
termin krank oder kann er aus anderen 
Gründen, die von ihm nicht zu vertreten 
sind, nicht an der Prüfung teilnehmen, 
gilt die Prüfung als nicht begonnen. Hat 
der zu Prüfende die Prüfung begonnen 
und bricht diese nach Bekanntgabe der 
Prüfungsaufgaben ab oder besteht für 
die Abwesenheit bei Prüfungsbeginn kein 
rechtfertigender Grund, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. 

Wiederholung einer Prüfung

Wurde eine Prüfung nicht bestanden, kann 
diese grundsätzlich einmal wiederholt 
werden. 

Wiederholungsprüfungen sollen in der 
Regel frühestens nach vier Wochen durch-
geführt werden.

Wird auch dabei die Prüfung nicht bestan-
den, kann in begründeten Ausnahmefällen 
die für den Mitarbeiter zuständige Organi-
sationseinheit eine zweite Wiederholung 
zulassen. Bei der Entscheidung soll sie 
auch die Stellungnahme des Prüfungsleiters 
berücksichtigen.	 n

Abbildung 2: Betriebsbeamte gemäß § 47 EBO. (Quelle: DB-Management Portal)


